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Vorwort

Ein neuer Großkommentar zum Recht der Europäischen Union – bedarf es dessen in
Anbetracht der vorliegenden, bedeutenden Werke dieser Art? Die über 60 Autoren,
sämtlich hochqualifizierte Experten des Europarechts, der Verlag Mohr Siebeck (Tübin-
gen) und das an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) gegründete „Frankfurter Institut für das Recht der Europäischen Union“ haben
diese Frage bejaht. Mit gutem Grund. Die Europäische Union befindet sich seit einigen
Jahren trotz des Inkrafttretens des Lissabonner Vertrags, der der Konsolidierung und
Stabilisierung der europäischen Integrationsgemeinschaft dienen sollte, in stürmischer
See. Eine Krise folgt der nächsten, ohne dass die vorherigen als wirklich bewältigt an-
gesehen werden können. Auch wenn Krisen die Entwicklung der europäischen Inte-
gration seit Anbeginn ständig begleitet haben und sich letztlich vielfach als Auslöser für
neue Schübe des Zusammenwachsens erwiesen haben, scheint die Lage der Union die-
ses Mal doch besonders schwierig, zum Teil fast verzweifelt zu sein. Im Inneren bröckelt
der Zusammenhalt, wie die Flüchtlingskrise und die Finanzkrise(n) zeigen, alte Ressen-
timents zwischen den europäischen Völkern wurden und werden neu belebt, rechts-
populistische, anti-europäische Strömungen erhalten gefährlichen Zulauf, nach außen
hin mangelt es der Union in wesentlichen weltpolitischen Fragestellungen weiterhin an
Geschlossenheit, ihre eigene militärische Wehrfähigkeit ist immer noch zu vernachläs-
sigen. Zum ersten Mal hat auch ein bedeutender Mitgliedstaat seinen Austritt aus der
Union beschlossen. Sind dies alles Zeichen der Auflösung? Stellt ein neuer Großkom-
mentar, wie vielleicht auch die anderen neu erschienenen Großwerke zum europäi-
schen Recht in Anbetracht dieser Entwicklungen den Abgesang auf die Union und ihr
Recht dar, den Beginn der Musealisierung, den Übergang zur rechtsgeschichtlichen Dar-
stellung?

Wir meinen: Nein. Die Europäische Union ist nach unserer festen Überzeugung nicht
am Ende ihrer Entwicklung angelangt. Sie wird auch aus diesen Krisen letztlich gestärkt
hervorgehen. Die Sicherstellung von Frieden und Wohlstand für den europäischen Kon-
tinent mit seinen großen, nur zu leicht übersehenen Unterschieden zwischen den Völ-
kern, ist eine dauerhafte Aufgabe, die nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt als bewäl-
tigt angesehen werden kann. Der Fortschritt ist bekanntlich eine Schnecke; dies gilt auch
hier. Die Organisation des friedlichen Zusammenlebens der europäischen Völker und
ihre Annäherung aneinander bedürfen eines langen Atems und des politischen Denkens
in langen Zeiträumen. Nach Jahrhunderten kriegerischer Auseinandersetzungen ist dies
aller Mühen wert. Was die Union auf diesem langen Weg durch die Geschichte bislang
vor allem zusammenhält ist das gemeinsame, europäische Recht. Von Politikern leicht
gering geachtet, von den Bürgern zumeist als zu kompliziert eingestuft und ignoriert ist
es doch die entscheidende, wenn auch vielfachen Belastungen ausgesetzte Grundlage
der europäischen Integration. Europäische Rechtsetzung und europäische Rechtspre-
chung aktualisieren und konkretisieren kontinuierlich diese gemeinsame Basis. Den
„verfassungsrechtlichen“ Rahmen hierfür bildet aber beständig das Primärrecht der
Europäischen Union – insbesondere die Gründungsverträge und die Grundrechte-
Charta. Auch diese unterliegen einem ständigen Prozess der Weiterentwicklung durch
judikative und rechtswissenschaftliche Interpretation. Dieser verantwortungsvollen
Arbeit an den Grundlagen der europäischen Integration ist der vorliegende Kommentar
verpflichtet. Die Vielfalt der rechtswissenschaftlich begründeten Auffassungen ist der
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Vorwort

Nährboden sachlich fundierter Argumentation zum europäischen Recht und damit zur
Europäischen Union insgesamt. Unseres Erachtens ist die weitere konzentrierte Berei-
cherung dieses Konzerts der sachlich begründeten Auffassungen zum europäischen
Recht ein Dienst an der europäischen Integration. Möge der Frankfurter Kommentar
auch nach der Auffassung seiner Nutzer diesem Anspruch gerecht werden.

Ein fachlich derart kompetentes Autorenteam dieser Größe zusammen zu bekom-
men war keine leichte Aufgabe, insbesondere im Hinblick auf die bereits bestehenden
Kommentare und ihre Autorenkontingente. Wir sind daher allen Autoren, die sich be-
reit erklärt haben, an diesem großen Werk mitzuwirken, in hohem Maße dankbar. Dass
sich das Erscheinen des Kommentars länger hingezogen hat als zunächst geplant, ist fast
schon als unausweichlich zu bezeichnen, auch wenn es den Herausgebern und vielen
Autoren, die rechtzeitig ihre Manuskripte abgegeben hatten, eine Menge Geduld ab-
verlangt hat.

Die Erstellung eines so umfangreichen und komplexen Werkes ist nicht möglich ohne
ein Team von Mitarbeitern, die sich den vielfältigen technischen Aufgaben mit größter
Sorgfalt widmen. Für die Übernahme dieser anspruchsvollen und mühsamen Arbeit und
ihre höchst verlässliche Erledigung danken die Herausgeber – stellvertretend für das
gesamte Frankfurter Institut für das Recht der Europäischen Union – zunächst und vor
allem Herrn Jan Hindahl. Er trug die Hauptlast und -verantwortung für die Einhaltung
der technischen Standards. Mit seiner äußerst präzisen Arbeit hat er maßgeblich zum
Erscheinen des Kommentars beigetragen. Wir danken auch Frau Henrike Frost, die
diese Aufgaben zu Beginn wahrgenommen hat. Großer Dank gebührt auch Frau Ana-
stasia Borodina, die ebenfalls über viele Monate hin an der technischen Arbeit mitge-
wirkt hat und die insbesondere auch die aufwendige Arbeit der Erstellung eines Gesamt-
stichwortverzeichnisses übernommen hat. Wir danken ferner Herrn Ahmet Kilic für die
Mitwirkung an den technischen Arbeiten. Weiterhin danken die Herausgeber Frau
Yvonne Polte, die sämtliche anfallenden Sekretariatsaufgaben im Zusammenhang mit
dem Kommentar erledigt hat. Für die vorzügliche verlegerische Betreuung danken wir
Herrn Dr. Franz-Peter Gillig vom Verlag Mohr Siebeck (Tübingen).

Frankfurt (Oder), Frühjahr 2017 Matthias Pechstein
Carsten Nowak
Ulrich Häde
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Präambel

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN
VON DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK, SEINE MAJESTÄT DER KÖ-
NIG VON SPANIEN, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER
PRÄSIDENT IRLANDS, DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEI-
NE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MA-
JESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIE-
SISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖ-
NIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND(1),

ENTSCHLOSSEN, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften einge-
leiteten Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,

SCHÖPFEND aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus
dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Frei-
heit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt
haben,

EINGEDENK der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung des euro-
päischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste Grundlagen für die Gestalt des zu-
künftigen Europas zu schaffen,

IN BESTÄTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der De-
mokratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechts-
staatlichkeit,

IN BESTÄTIGUNG der Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten beimessen,
wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta
und in der Unionscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festge-
legt sind,

IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Ge-
schichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken,

IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu
stärken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben in
einem einheitlichen institutionellen Rahmen besser wahrzunehmen,

ENTSCHLOSSEN, die Stärkung und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften her-
beizuführen und eine Wirtschafts- und Währungsunion zu errichten, die im Einklang mit
diesem Vertrag und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine
einheitliche, stabile Währung einschließt,

IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie
der Stärkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt ihrer Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhal-
tigen Entwicklung zu fördern und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, dass Fort-

1 Seit dem ursprünglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewor-
den: die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, die Republik Estland, die Republik Zypern,
die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Malta, die Republik
Österreich, die Republik Polen, Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die
Republik Finnland und das Königreich Schweden. Anm. der Hrsg.: Bei diesem Fußnotentext handelt
es sich um einen amtlichen Hinweis in der jüngsten konsolidierten Fassung des EU-Vertrags, vgl. ABl.
2012, C 326/13 (15).
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schritte bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen
Gebieten einhergehen,

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen
ihrer Länder einzuführen,

ENTSCHLOSSEN, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen,
wozu nach Maßgabe des Artikels 42 auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsa-
men Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könn-
te, und so die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit
und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicher-
heit ihrer Bürger durch den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrags und des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völ-
ker Europas, in der die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip mög-
lichst bürgernah getroffen werden, weiterzuführen,

IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die europäische
Integration voranzutreiben,

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Union zu gründen; sie haben zu diesem
Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

(Aufzählung der Bevollmächtigten nicht wiedergegeben)2

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie
folgt ÜBEREINGEKOMMEN:

Literaturübersicht
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Bogdandy, The Preamble, in: de Witte (Hrsg.), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Eu-
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Wertegemeinschaft – Integration und Identität durch europäisches Verfassungsrecht, JZ 2004, 1033;
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2 Anm. der Hrsg.: Hierbei handelt es sich um einen amtlichen Hinweis in der jüngsten konsolidier-
ten Fassung des EU-Vertrags, vgl. ABl. 2012, C 326/13 (16).
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Skouris, Die Unionsbürgerschaft in der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Union, in: Calliess/Kahl/Schmalenbach (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und soziale Rechte in der
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A. Überblick

Der EU-Vertrag in der Fassung von Lissabon beginnt mit einer recht umfangreichen1
Präambel, die von zwei weiteren Präambeln im Vertrag über die Arbeitsweise der EU (s.
Präambel AEUV, Rn. 1 ff.) und in der Charta der Grundrechte der EU (s. Präambel
GRC, Rn. 1 ff.) flankiert wird. Mit dieser im Rahmen der europäischen Integration kei-
nesfalls überraschenden, sondern vielmehr üblichen und dabei zugleich den Traditionen
des Völkervertragsrechts und des innerstaatlichen Verfassungsrechts entsprechenden
Vertragstechnik3 folgen die beiden vorgenannten Verträge und die nach Art. 6 Abs. 1

3 Instruktiv zur üblichen Verwendung von Präambeln im Verfassungskontext sowie zu ihrer Be-
deutung und Interpretation vgl. etwa Häberle, FS Broermann, S. 211ff.; Schoepke, S. 1 ff.; Stern/
Tettinger, in: Tettinger/Stern, EuGRCh, Präambel A, Rn. 11ff.; Weber, in: Stern/Sachs, GRC-Kom-
mentar, Präambel, Rn. 10ff.; entsprechend für das Völkerrecht vgl. jeweils m.w.N. Frowein, in: Fro-
wein/Peukert, EMRK, Präambel, Rn. 1 ff.; Kotzur, Theorieelemente des internationalen Menschen-
rechtsschutzes, S. 59ff.; Naumann, S. 85ff.; entsprechend für das Europarecht vgl. insb. Häberle,
Europäische Verfassungslehre, S. 274ff.; sowie Miliopoulos, S. 35ff. Näher zu den bis in die Antike
zurückreichenden rechtsgeschichtlichen Dimensionen neuzeitlicher Präambeln vgl. Dreier, in: Dreier,
GG, Präambel, Rn. 1 ff.; Otoo, S. 164ff.
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EUV einen gleichen rechtlichen Rang einnehmende EU-Grundrechtecharta sowohl den
damaligen Gründungsverträgen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (s.
Art. 1 EUV, Rn. 16) und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (s. Art. 1 EUV,
Rn. 18) sowie dem noch heute geltenden »Euratom«-Vertrag4 als auch der Einheitlichen
Europäischen Akte (s. Art. 1 EUV, Rn. 21) sowie den späteren Reform- bzw. Ände-
rungsverträgen von Amsterdam, Nizza und Lissabon (s. Art. 1 EUV, Rn. 22f.), die eben-
falls durch eine jeweils vertragsspezifische Präambel eingeleitet werden.5 In etymolo-
gischer Hinsicht lässt sich der hier in Rede stehende Präambel-Begriff auf das klassisch-
lateinische Verbum prae-ambulare (vorangehen) und auf das mittellateinische
Lehnwort praeambulum (Vorspruch) zurückführen.6

Indem der Lissabonner Reformvertrag (s. Art. 1 EUV, Rn. 33ff.) in Übereinstimmung 2
mit dem damaligen Gemeinschafts- und Unionsrecht in der Fassung von Nizza daran
festgehalten hat, dass der EU-Vertrag, die EU-Grundrechtecharta und der den früheren
EG-Vertrag ersetzende Vertrag über die Arbeitsweise der EU durch drei unterschiedli-
che Präambeln eingeleitet werden (s. Rn. 1), weicht dieser Reformvertrag in auffallen-
der Weise von dem »gescheiterten« Vertrag über eine Verfassung für Europa (s. Art. 1
EUV, Rn. 28ff.) ab, der »nur« zwei Präambeln – d.h. eine allen vier Vertragsteilen
vorgeschaltete Präambel7 und eine speziell für die im zweiten Vertragsteil unterge-
brachte EU-Grundrechtecharta geltende Präambel8 – vorsah. In inhaltlicher Hinsicht
weicht die den 55 Artikeln des EU-Vertrags vorangestellte Präambel nicht nur von den
verschiedenen Präambeln der vorgenannten Gründungs- und Änderungsverträge, der
EU-Grundrechtecharta und des Vertrags über die Arbeitsweise der EU, sondern zum
Teil auch von der bereits durch die Änderungsverträge von Amsterdam und Nizza leicht
modifizierten Ursprungsfassung dieser Präambel in der Fassung des Maastrichter Ver-
trags ab (B.). Im Hinblick auf die zentralen Funktionen und die rechtliche Bedeutung
weist die durch den Lissabonner Reformvertrag abermals leicht veränderte Präambel
des EU-Vertrags nicht nur einige Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten mit den Prä-
ambeln der anderen oben genannten Vertragswerke, sondern auch mit der Präambel des
deutschen Grundgesetzes auf (C.).

4 Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft vom 25.3.1957 (BGBl. II S. 1014);
zuletzt geändert durch das dem Lissabonner Reformvertrag beigefügte Protokoll Nr. 2 zur Änderung
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. 2007, C 306/199) sowie durch
Art. 11 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien und die Anpassungen des
Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Beitrittsakte 2013), ABl. 2012, L
112/21, i.V.m. der Unterrichtung über das am 1.7.2013 erfolgte Inkrafttreten des zwischen 27 EU-
Mitgliedstaaten und der Republik Kroatien geschlossenen Beitrittsvertrags, ABl. 2013, L 300/5.

5 Exemplarisch zur Präambel des Lissabonner Reformvertrags vgl. etwa Obwexer, Aufbau, Sy-
stematik, Struktur und tragende Grundsätze des Vertrags von Lissabon, in: Hummer/ders. (Hrsg.), Der
Vertrag von Lissabon, 2009, S. 95 (98); sowie Otoo, S. 129ff.

6 Zutr. vgl. statt vieler Meyer, in: Meyer, GRCh, Präambel, Rn. 2.
7 Näher zu dieser Präambel vgl. Heintschel von Heinegg, in: Vedder/Heintschel von Heinegg,

EVV, Präambel, Rn. 1 ff.; Heit, ARSP 90 (2004), 461; Kotzur, in: Niedobitek/Zemánek, S. 187
(189ff.); Miliopoulos, S. 35ff.; Otoo, S. 70 ff.; Robbers, S. 251ff.

8 Näher dazu vgl. Busse, EuGRZ 2002, 559; Otoo, S. 17ff.
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B. Grundstruktur und Kernaussagen der EUV-Präambel

In struktureller Hinsicht besteht die Präambel des EU-Vertrags gewissermaßen aus zwei3
Teilen. Während ein sich aus einigen anfänglichen und abschließenden Zeilen zusam-
mensetzender Teil dieser Präambel verdeutlicht, welche Mitgliedstaaten auf welche
Weise die Europäische Union gegründet haben und diese Union durch den Lissabonner
Reformvertrag fortentwickeln wollen (I.), gibt ihr zweiter und längster Teil, der sich als
ein aus vierzehn Abschnitten oder Erwägungsgründen bestehender Mittelteil qualifi-
zieren lässt, nähere Auskunft darüber, welche Motive, Beweggründe, Erfahrungen, Er-
wägungen, Hoffnungen und Wünsche hinter der Gründung und Fortentwicklung der
Union stehen, über welche Alleinstellungsmerkmale sie verfügt, auf welchen Werten
sich diese Union gründet, welche Grundsätze ihr besonders wichtig sind und welche
Ziele zu ihren zentralen Verfassungszielen gehören (II.).

I. Auskünfte über das Gewollte und über die beteiligten Akteure

Die Präambel des EU-Vertrags beginnt in Abweichung von der Präambel der Charta der4
Grundrechte der Europäischen Union, die diesbezüglich auf die »Völker Europas« ab-
stellt (s. Präambel GRC, Rn. 1 ff.), zunächst einmal mit einer Auflistung der Staatsober-
häupter jener Länder, die in den Jahren 1992/1993 – d.h. zur Zeit der Unterzeichnung
und des Inkrafttretens des Maastrichter Unionsvertrags (s. Art. 1 EUV, Rn. 22) – zu den
damaligen Gründerstaaten und somit auch zu den ersten zwölf Mitgliedstaaten der EU
gehörten.9 Diese anfängliche Auflistung der Staatsoberhäupter der Gründerstaaten er-
streckt sich auf die Könige, Königinnen und/oder königlichen Hoheiten Belgiens, Dä-
nemarks, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Luxemburgs,
der Niederlande und Spaniens sowie auf die Präsidenten der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Griechischen Republik, der Französischen Republik, der Italienischen Repu-
blik, der Portugiesischen Republik und Irlands, die ausweislich der Schlusspassagen
dieser Präambel zum einen beschlossen haben, »eine Europäische Union zu gründen«,
und zum anderen zu diesem Zweck jeweils hochrangige Ministerpersönlichkeiten aus
ihren Länden »zu ihren Bevollmächtigten ernannt« haben. Von einer namentlichen
Nennung oder Auflistung dieser Bevollmächtigten ist in der jüngsten konsolidierten
Fassung des EU-Vertrags – anders als in der Präambel des Lissabonner Reformvertrags10

– nunmehr Abstand genommen worden,11 da derartige Auflistungen ohnehin immer nur
für begrenzte Zeit der politischen Realität entsprechen. Dies verdeutlicht insbesondere
der Umstand, dass die in der Maastrichter Ursprungsfassung der hier in Rede stehenden
Präambel einst als Bevollmächtigte ausgewiesenen Personen,12 die auch noch in der
Amsterdamer Fassung dieser Präambel als Bevollmächtigte aufgelistet waren,13 im Zuge
der späteren Vertrags- bzw. Verfassungsreformen von Nizza durch neue Bevollmäch-
tigte ersetzt wurden,14 die – wie beispielsweise der damalige deutsche Bundesminister

9 Mit einem davon abweichenden Präambel-Vorschlag, der – ähnlich wie der 1. Absatz der Prä-
ambel der EU-Grundrechtecharta – die Völker Europas in den Vordergrund rückt, vgl. v. Bogdandy,
S. 3 ff.

10 Vgl. ABl. 2007, C 306/3.
11 Vgl. ABl. 2012, C 326/16.
12 Vgl. ABl. 1992, C 191/1.
13 Vgl. ABl. 1997, C 340/150.
14 Vgl. ABl. 2001, C 80/4.
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des Auswärtigen in Gestalt von Joseph (»Joschka«) Fischer – heute längst nicht mehr im
Amt sind.

Am Ende der Präambel des EU-Vertrags heißt es schließlich, dass »DIESE« – d.h. die 5
vorgenannten Bevollmächtigten (s. Rn. 4) – »nach Austausch ihrer als gut und gehörig
befundenen Vollmachten wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN [SIND]«. Den konkreten
Gegenstand dieser Übereinkunft bildet die Gesamtheit der nachfolgenden 55 Artikel
des EU-Vertrags in der Fassung von Lissabon, wobei der oben genannte Beschluss zur
Gründung der EU (s. Rn. 4) vornehmlich durch Art. 1 Abs. 1 EUV umgesetzt wird, der
besagt, dass die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN durch diesen Vertrag untereinander
eine EUROPÄISCHE UNION gründen, der die Mitgliedstaaten Zuständigkeiten zur
Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele übertragen (s. Art. 1 EUV, Rn. 7 ff.). Diese 55
Artikel des EU-Vertrags und dessen einleitende Präambel sind nicht nur für jene EU-
Mitgliedstaaten, deren Staatsoberhäupter im »Kopf« der Präambel explizit genannt
werden (s. Rn. 4), sondern selbstverständlich auch für die Staaten verbindlich, die erst
nach Gründung der Union mit Wirkung zum 1.1.2005 (Finnland, Österreich und
Schweden), zum 1.5.2004 (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slo-
wenien, Tschechien, Ungarn und Zypern) und/oder zum 1.1.2007 (Bulgarien und Ru-
mänien) in den Kreis der EU-Mitgliedstaaten aufgenommen worden sind. Dies wird in
der jüngsten konsolidierten Fassung des EU-Vertrags vor allem dadurch zum Ausdruck
gebracht, dass der anfänglichen Auflistung einzelner Staatsoberhäupter (s. Rn. 4) eine
Fußnote folgt, in der von amtlicher Seite darauf hingewiesen wird, dass seit dem ur-
sprünglichen Vertragsschluss die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, die
Republik Estland, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die
Republik Ungarn, die Republik Malta, die Republik Österreich, die Republik Polen,
Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik Finnland
und das Königreich Schweden Mitgliedstaaten der Europäischen Union geworden
sind.15 Diese Klarstellung ist allerdings mit Wirkung zum 1.7.2013 etwas unvollständig
geworden, da seit diesem Tag auch die Republik Kroatien zu den an das Unionsrecht
gebundenen EU-Mitgliedstaaten gehört.16

II. Vierzehn Abschnitte oder Erwägungsgrunde zu den hinter der Gründung
und der Fortentwicklung der EU stehenden Motiven, Erfahrungen, Wünschen
und Zielen

In ihrem durch die vorgenannten Auskünfte und Klarstellungen (s. Rn. 4 f.) umrandeten 6
Mittelteil besteht die Präambel der EU-Vertrags in der Fassung von Lissabon aus vier-
zehn Abschnitten oder Erwägungsgründen,17 die sich in vier verschiedene Hauptgrup-

15 Vgl. ABl. 2012, C 326/15.
16 Vgl. dazu insbesondere die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien und

die Anpassungen des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Beitritts-
akte 2013), ABl. 2012, L 112/21, i.V.m. der Unterrichtung über das am 1.7.2013 erfolgte Inkraft-
treten des zwischen den damaligen 27 EU-Mitgliedstaaten und der Republik Kroatien geschlossenen
Beitrittsvertrags, ABl. 2013, L 300/5. Instruktiv zum recht langen Weg Kroatiens in die EU, zur
wirtschaftlichen Ausgangslage dieses Landes zu Beginn seiner EU-Mitgliedschaft sowie zu den bei-
trittsbedingten Übergangsregelungen im Verhältnis zwischen Kroatien und der EU vgl. Pürner, WiRO
2013, 193.

17 Näher dazu vgl. auch mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Reihungen Heintschel
v. Heinegg, in: Vedder/Heintschel v. Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Präambel EUV, Rn. 3 ff.;
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pen einteilen lassen. Der ersten Hauptgruppe sind zunächst einmal zwei etwas ver-
streute Abschnitte oder Erwägungsgründe zuzuordnen, die sich mit dem zentralen An-
liegen der Unionsgründung sowie mit dem prozesshaften Wesen und der damit verbun-
denen Entwicklungsoffenheit der europäischen Integration befassen (1.). Die zweite
Hauptgruppe setzt sich sodann aus zwei weiteren Abschnitten oder Erwägungsgründen
zusammen, die sich auf einige historische Grundmotive und Fundamente der europäi-
schen Integration beziehen (2.). Dem schließt sich eine dritte Hauptgruppe an, die sich
aus verschiedenen Abschnitten oder Erwägungsgründen zu den maßgeblichen Werten
und einigen Kerngrundsätzen des Unionsrechts zusammensetzt (3.). Die vierte und
größte Hauptgruppe von Erwägungsgründen hebt schließlich einige Verfassungsziele
hervor, denen in verschiedensten Politik- und Tätigkeitsbereichen der Union heraus-
ragende Bedeutung zukommt (4.).

1. Erwägungsgründe zum zentralen Anliegen der Unionsgründung sowie zum
Prozesscharakter und zur Entwicklungsoffenheit der europäischen Integration

Im 1. Erwägungsgrund, dessen ursprünglicher (Maastrichter) Wortlaut weder durch die7
Änderungsverträge von Amsterdam und Nizza noch durch den Lissabonner Reform-
vertrag modifiziert worden ist, wird zunächst einmal der Entschlossenheit der Grün-
derstaaten Ausdruck verliehen, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten eingeleiteten Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben. Bei
den vorgenannten Gemeinschaften handelt es sich um die im Jahre 1952 durch den so
genannten Montanvertrag gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(s. Art. 1 EUV, Rn. 16) sowie um die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die
Europäische Atomgemeinschaft, die durch die jeweils am 1.1.1958 in Kraft getretenen
Römischen Verträge gegründet worden sind (s. Art. 1 EUV, Rn. 18). Soweit der durch
die Gründung dieser Gemeinschaften eingeleitete Prozess der europäischen Integration
ausweislich des 1. Erwägungsgrundes der EUV-Präambel durch die Gründung der Union
und den EU-Vertrag auf »eine neue Stufe« gehoben wird, lässt sich dies nur im Sinne
einer weiteren Förderung und Intensivierung des europäischen Integrationsprozesses
verstehen.18 Dies klingt in recht ähnlicher Weise auch in Art. 1 Abs. 2 EUV an, wonach
der EU-Vertrag eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der
Völker Europas darstellt (s. Art. 1 EUV, Rn. 12ff.).

Da im 1. Erwägungsgrund der Präambel sowie in Art. 1 Abs. 2 EUV jeweils von einer8
»neuen Stufe« und nicht von einer letzten Stufe gesprochen wird, verdeutlichen diese
beiden Bestandteile des primären Unionsrechts zunächst einmal den auch weiterhin
gegebenen Prozesscharakter der europäischen Integration. Diesen Prozesscharakter
unterstreicht im Übrigen auch der durch die Änderungsverträge von Amsterdam, Nizza
und Lissabon vollkommen unangetastet gebliebene 13. Erwägungsgrund der EUV-
Präambel, der den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Eu-
ropas hervorhebt, sowie der erste Absatz der Präambel der EU-Grundrechtecharta, der
in einer mit dem ersten Absatz der AEUV-Präambel (s. Rn. 1) durchaus vergleichbaren
Weise die Entschlossenheit der Völker Europas zum Ausdruck bringt, sich im Sinne

Kadelbach, in: GSH, Europäisches Unionsrecht, Präambel EUV, Rn. 5 ff.; Streinz, in: Streinz,
EUV/AEUV, Präambel EUV, Rn. 4 ff.; Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EU, Präambel EUV
(Mai 2014), Rn. 15ff.

18 In diesem Sinne vgl. auch Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EU, Präambel EUV (Mai
2014), Rn. 15f. u. 40.
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eines gleichermaßen auf Vertiefung und Erweiterung ausgerichteten Integrationsauf-
trags19 zu einer immer engeren Union zu verbinden. Dieser dynamische Prozess ent-
spricht in seiner Entwicklungsoffenheit dem im 1. Erwägungsgrund angesprochenen
Prozess der europäischen Integration (s. Rn. 7), da die so genannte Finalität Europas20

bzw. der Europäischen Union und/oder die Endziele dieser beiden unauflösbar mitein-
ander verbundenen Prozesse weder in der Präambel des EU-Vertrags noch anderswo im
primären Unionsrecht in abschließender Weise vorgegeben werden.

Eine in die Zukunft weisende Ergänzung finden die vorgenannten Kernaussagen der 9
EUV-Präambel schließlich in ihrem durch die Änderungsverträge von Amsterdam, Niz-
za und Lissabon ebenfalls vollkommen unberührt gebliebenen 14. Erwägungsgrund, in
dem »weitere Schritte« angekündigt oder eingefordert werden, »die getan werden
müssen, um die europäische Integration voranzutreiben«. Hiermit wird noch einmal
verdeutlicht, dass die Europäische Union – unter Einschluss der durch Art. 49 EUV
eröffneten Beitrittsmöglichkeiten (s. Art. 49 EUV, Rn. 1 ff.) gegenwärtiger EU-Nach-
barstaaten21 und vorbehaltlich der erstmals durch Art. 50 EUV eröffneten Austritts-
möglichkeiten gegenwärtiger EU-Mitgliedstaaten (s. Art. 50 EUV, Rn. 1 ff.; Art. 356
AEUV, Rn. 5 f.) – auf Fortentwicklung angelegt ist22 und in ihrer gegenwärtigen Verfasst-
heit nicht als ein veränderungsfestes Endprodukt des europäischen Integrationsprozes-
ses einzustufen ist. Dass sich möglicherweise aus dem Verfassungsrecht der EU-Mit-
gliedstaaten bestimmte Grenzen der europäischen Integration ableiten lassen können,23

die ihrerseits nicht zwingend unüberwindbar sind,24 steht dabei auf einem ganz anderen
Blatt.

2. Erwägungsgründe zu den historischen Grundmotiven und Fundamenten der
europäischen Integration

Die historische Bedeutung der zu den Grundmotiven des europäischen Integrations- 10
prozesses25 im Allgemeinen und der Unionsgründung im Besonderen gehörenden Über-
windung der Teilung des europäischen Kontinents und die Notwendigkeit, feste Grund-
lagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen, werden im 3. Erwägungs-
grund der EUV-Präambel hervorgehoben, der durch die Änderungsverträge von
Amsterdam, Nizza und Lissabon ebenfalls vollkommen unangetastet geblieben ist.

19 Instruktiv dazu vgl. m.w.N. Alsen, S. 42ff.
20 Näher dazu vgl. nur Classen, EnzEuR, Bd. 1, § 37, Rn. 1 ff.; Fischer, integration 2000, 149;

Oppermann, AöR 141 (2016), 136 (141ff.); Pernice, S. 743ff.
21 Zu den unterschiedlichen Beitrittsperspektiven einiger gegenwärtig von der Assoziations- und

Nachbarschaftspolitik der EU erfasster Nachbarstaaten vgl. m.w.N. Nowak, in: Odendahl/Giegerich,
S. 105ff.

22 Zutr. Streinz, in: Streinz, EUV/AEUV, Präambel EUV, Rn. 4.
23 Exemplarisch dazu vgl. BVerfGE 123, 267 – Lissabon; näher zu dieser Entscheidung unter

besonderer Berücksichtigung der daraus abzuleitenden Integrationsgrenzen sowie zu ihrer überaus
unterschiedlichen Rezeption im staats- und europarechtlichen Schrifttum vgl. nur Kahl, S. 23ff.; Ni-
colaysen, EuR-Beih. 1/2010, 9; Nowak, Europarecht, S. 69ff.; Pache, EuGRZ 2009, 285; Ruffert,
DVBl 2009, 1197; Schorkopf, EuZW 2009, 718; Schwarze, EuR 2010, 108; Selmayr, ZEuS 2009, 637;
Sommermann, DÖV 2013, 708; Terhechte, EuR-Beih. 1/2010, 135; Tomuschat, ZaöRV 70 (2010),
251; Weber, JZ 2010, 157.

24 Kontrovers dazu, jeweils in spezieller Ansehung des Art. 146 GG, vgl. Klein, S. 97ff.; Papier,
S. 11 (17ff.); Schilling, Der Staat 2014, 95; Sommermann, DÖV 2013, 708 (713f.).

25 Instruktiv zu diesen Grundmotiven vgl. insb. Nicolaysen, Das Integrationskonzept der Grün-
dungsverträge, S. 33ff.
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Das historische Grundmotiv des europäischen Integrationsprozesses in Gestalt der11
Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents wird im 2. Erwägungsgrund, der
mit dem 1. Erwägungsgrund der Präambel des »gescheiterten« Vertrags über eine Ver-
fassung (s. Rn. 2) übereinstimmt und erstmals durch den Lissabonner Reformvertrag in
die Präambel des EU-Vertrags integriert worden ist, sodann mit dem kulturellen, reli-
giösen und humanistischen Erbe Europas in Verbindung gebracht, aus dem sich die
unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demo-
kratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben. Be-
sondere Erwähnung verdient an dieser Stelle der Hinweis darauf, dass das in diesem 2.
Erwägungsgrund angesprochene religiöse Erbe Europas,26 das im zweiten Absatz der
Präambel der EU-Grundrechtecharta eine etwas andere Formulierung gefunden hat (s.
Präambel GRC, Rn. 11), der kulturellen und religiösen Vielfalt der EU-Mitgliedstaaten
im Einklang mit Art. 22 GRC, der die Union nicht nur zur Achtung der Vielfalt der
Kulturen und Sprachen, sondern auch zur Achtung der Vielfalt der Religionen verpflich-
tet, hinreichenden Raum lässt,27 da es nicht als ein andere Religionen oder Weltanschau-
ungen ausgrenzendes Bekenntnis zum Christentum oder zu einer anderen Religions-
gemeinschaft oder Religionsform verstanden werden kann. Dies findet seinen maßgeb-
lichen Grund darin, dass die in den vergangenen Jahren von manchen Seiten
unternommenen Versuche, einen Gottesbezug etwa der in der Präambel des deutschen
Grundgesetzes enthaltenen Art28 und/oder eine explizite Bezugnahme auf die christli-
che oder jüdisch-christliche Werteordnung in der Präambel des gescheiterten Vertrags
über die Verfassung für Europa, in der Präambel der EU-Grundrechtecharta und/oder in
der Präambel des EU-Vertrags unterzubringen,29 am Widerstand laizistischer Mitglied-
staaten bzw. laizistisch denkender Persönlichkeiten gescheitert sind30 und dass dieses
Scheitern bei der Auslegung des 2. Erwägungsgrundes zu akzeptieren ist.

3. Erwägungsgründe zu den Werten der Union und zu einigen Kerngrundsätzen des
Unionsrechts

Der im 2. Erwägungsgrund enthaltene Hinweis darauf, dass die EU-Mitgliedstaaten aus12
dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas schöpfen (s. Rn. 11), aus
dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Frei-
heit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt
haben, ist der Präambel des EU-Vertrags erstmals durch den Lissabonner Reformvertrag
hinzugefügt worden. Diese Neuerung, die zum Teil aus dem zweiten Absatz der Prä-
ambel der EU-Grundrechtecharta hervorgegangen ist, wonach sich die Union im Be-
wusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes auf die unteilbaren und univer-

26 Ausführlicher zum Verständnis dieser religiösen Referenz vgl. Naumann, S. 121ff.
27 Zutr. Heintschel von Heinegg, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht,

Präambel EUV, Rn. 2.
28 Ausführlich zu den historischen Grundlagen und zur juristischen Interpretation des Gottesbe-

zuges in der Präambel des deutschen Grundgesetzes vgl. Dreier, in: Dreier, GG, Präambel, Rn. 23;
Starck, in: Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, 6. Aufl., 2010, Präambel, Rn. 36ff.;
Vogt, S. 15ff.; mit rechtsvergleichenden Bezügen vgl. auch Naumann, S. 59ff.

29 Ausführlicher dazu vgl. etwa Naumann, S. 19ff.; Otoo, S. 87ff.
30 Ausführlicher dazu vgl. etwa Goerlich, S. 9 (10); Kotzur, in: Niedobitek/Zemánek, S. 187

(191f.); Miliopoulos, S. 35 (40f.); näher zu diesem Themenkomplex vgl. auch Heit, ARSP 90 (2004),
461 (469ff.); Isensee, JZ 2015, 745; Kreß, ZRP 2015, 152; Riedel, EuR 2005, 676; Schambeck, in:
Tettinger/Stern, EuGRCh, Präambel B, Rn. 31ff.; Wägenbaur, EuZW 2003, 609.
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sellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität
gründet sowie auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit beruht
(s. Präambel GRC, Rn. 10ff.), korrespondiert insbesondere mit Art. 2 EUV, der eben-
falls durch den Lissabonner Reformvertrag in das primäre Unionsrecht integriert wor-
den ist und nunmehr – in einer für die immer mehr um sich greifende Einordnung der
Europäischen Union als Wertegemeinschaft oder Werteunion31 ursächlichen bzw. mit-
verantwortlichen Weise – bestimmt, dass sich die Union auf verschiedene »Werte« in
Gestalt der Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechts-
staatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Per-
sonen, die Minderheiten angehören, gründet und dass diese Werte, denen unter ande-
rem im nachbarschaftspolitischen Art. 8 EUV, im Sanktionsmechanismus nach Art. 7
EUV sowie im »Beitritts«-Art. 49 EUV eine besondere Bedeutung zugewiesen ist,32

allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam sind, die sich durch Pluralismus,
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frau-
en und Männern auszeichnet. Die genaue Konkretisierung dieser Unionswerte ist zum
Teil äußerst schwierig.33

Darüber hinaus verstärkt der 2. Erwägungsgrund in gewisser Weise das im 4. Erwä- 13
gungsgrund der EUV-Präambel bestätigte Bekenntnis der EU-Mitgliedstaaten zu den
Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit, das sich bereits in der Maastrichter Ur-
sprungsfassung dieser Präambel finden ließ und durch die Änderungsverträge von Am-
sterdam, Nizza und Lissabon unangetastet geblieben ist. Gleiches gilt für den 7. Erwä-
gungsgrund, der noch einmal den vorgenannten Grundsatz der Demokratie anspricht,
indem dort der Wunsch der EU-Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebracht wird, Demo-
kratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu verstärken, damit diese in die
Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen insti-
tutionellen Rahmen besser wahrzunehmen. Dieser Erwägungsgrund wird insbesondere
in Art. 13 Abs. 1 Satz 1 EUV aufgegriffen, wonach die Union über einen institutionellen
Rahmen verfügt, der zum Zweck hat, ihren Werten Geltung zu verschaffen, ihre Ziele zu
verfolgen, ihren Interessen, denen der Bürgerinnen und Bürger und denen der Mitglied-
staaten zu dienen sowie die Kohärenz, Effizienz, und Kontinuität ihrer Politik und ihrer
Maßnahmen sicherzustellen.

Zu den weiteren Erwägungsgründen der EU-Präambel, in denen ebenfalls tragende 14
Grundsätze des Unionsrechts hervorgehoben werden, gehört sodann der 6. Erwägungs-
grund, in dem die EU-Mitgliedstaaten ihrem gemeinsamen Wunsch Ausdruck verleihen,
die auch im zweiten Absatz der Präambel der EU-Grundrechtecharta angesprochene
Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und

31 Zur heute durchaus üblichen und bereits vor dem Inkrafttreten des Lissabonner Reformvertrags
weit verbreiteten Einordnung der EU als Wertegemeinschaft oder Werteunion siehe statt vieler und
jeweils m.w.N. Andrée, Zielverpflichtende Gemeinwohlklauseln im AEU-Vertrag – Merkmale,
Rechtswirkungen und kompetenzielle Bedeutung der sogenannten »Querschnittsklauseln« in einer
Europäischen Wertegemeinschaft, 2014, S. 289ff.; Berthelet, RDUE 2016, 315; Borowsky, DRiZ
2001, 275; Calliess, JZ 2004, 1033; Herdegen, S. 139ff.; Joas/Mandry, S. 541ff.; Mandry, S. 49ff.;
Rensmann, S. 49ff.; Speer, DÖV 2001, 980; Streinz, in: Streinz, EUV/AEUV, Präambel GR-Charta,
Rn. 7.

32 Zu weiteren im EUV enthaltenen Bezugnahmen auf diese Werte vgl. Art. 3 Abs. 1 u. 5 EUV,
Art. 13 Abs. 1 EUV und Art. 21 Abs. 2 Buchst. a EUV.

33 Instruktiv dazu vgl. aus jüngerer Zeit etwa v. Bogdandy/Ioannidis, ZaöRV 2014, 283 (287ff.);
Holterhus/Kornack, EuGRZ 2014, 389, sowie die Kommentierung zu Art. 2 EUV.
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ihrer Traditionen zu stärken. Dieser Erwägungsgrund, der im Vergleich mit dem dritten
Absatz der Präambel der EU-Grundrechtecharta einige Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede aufweist (s. Präambel GRC, Rn. 14ff.), ließ sich zwar bereits in der Maastrichter
Ursprungsfassung dieser Präambel finden und ist durch die Änderungsverträge von
Amsterdam, Nizza und Lissabon unberührt geblieben. Gleichwohl ist nicht zu überse-
hen, dass dem im 6. Erwägungsgrund angesprochenen Solidaritätsgrundsatz, der im-
plizit oder sogar explizit auch durch zahlreiche andere Bestimmungen des primären
Unionsrechts zum Ausdruck gebracht wird,34 erst seit relativ kurzer Zeit verstärkte
Aufmerksamkeit im europarechtlichen Schrifttum geschenkt wird35 und dass dies zu
einem großen Teil mit der seit 2008 andauernden Finanz-, Banken- und Staatsschulden-
krise in der Europäischen Union zusammenhängt.

Etwas anderes gilt indes für den 5. Erwägungsgrund, mit dem die Mitgliedstaaten die15
Bedeutung bestätigen, die sie den sozialen Grundrechten beimessen, wie sie in der am
18.10.1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta36 und in der Gemein-
schaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer vom 9.12.198937 festgelegt
sind. Dieser Erwägungsgrund, der im engen Verbund mit der im ersten Satz des fünften
Absatzes der Präambel der EU-Grundrechtecharta enthaltenen Bezugnahme auf die
»von der Union und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas« den permanenten
Bedeutungszuwachs sozialer Grundrechte in der Unionsrechtsordnung38 widerspiegelt,
ist erst durch den Amsterdamer Vertrag in die EUV-Präambel integriert worden. Durch
den späteren Reformvertrag von Lissabon ist dieser Erwägungsgrund nur geringfügig
modifiziert worden, indem dort in Übereinstimmung mit der in Art. 1 Abs. 3 Satz 3 EUV
enthaltenen Rechtsnachfolgeregelung (s. Art. 1 EUV, Rn. 65f.) nunmehr von der »Uni-
onscharta« der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer gesprochen wird, die in der

34 Vgl. in diesem Kontext insb. Art. 2 Satz 2 EUV, Art. 3 Abs. 3 UAbs. 2. und 3 EUV, Art. 3 Abs. 5
EUV, Art. 24 Abs. 2 und 3 EUV, Art. 42 Abs. 7 EUV, Art. 122 Abs. 1 AEUV, Art. 174–178 AEUV,
Art. 194 Abs. 1 AEUV, Art. 222 Abs. 1 AEUV, den zweiten Absatz der GRC-Präambel sowie Hatje,
S. 73 ff.; Hoffmeister, S. 152ff.; Isak, ZÖR 2015, 287; Klamert, ZÖR 2015, 265; Knodt, FS Müller-
Graff, S. 1022ff.; Kunig, S. 190 (198f.); Lais, S. 91ff.; Steiner, ZfRV 2013, 244ff.; Weiß, ZÖR 2015,
403.

35 Exemplarisch dazu vgl. insb. die zahlreichen Beiträge in Calliess (Hrsg.), Europäische Solidarität
und nationale Identität – Überlegungen im Kontext der Krise im Euroraum, 2013; in Kadelbach
(Hrsg.), Solidarität als Europäisches Rechtsprinzip?, 2014; und in Knodt/Tews (Hrsg.), Solidarität in
der Europäischen Union, 2014; sowie jeweils m.w.N. Blanke/Pilz, EuR 2014, 541; Calliess, ZEuS
2011, 213; ders., in: Calliess/Kahl/Schmalenbach, S. 63 (65ff.); Häde, EuR 2010, 854; Hilpold, EuR
2016, 373; Mückenberger, EuR 2014, 369 (389ff.); Potacs, EuR 2013, 133.

36 BGBl. 1964 II S. 1262, zuletzt geändert durch die Änderungsbekanntmachung zur Europäi-
schen Sozialcharta v. 3.9.2001, BGBl. II S. 970; ausführlicher zur Bedeutung dieser Charta im Recht
der EU und ihrer Mitgliedstaaten vgl. nur Knospe, ZESAR 2015, 449; de Schutter, RTDE 26 (2015),
259.

37 KOM (89) 248 endg.
38 Zur Entwicklung, Bedeutung und Pluralität sozialer Grundrechte in der Unionsrechtsordnung

vgl. Bungenberg, EnzEuR, Bd. 2, § 17, Rn. 1 ff.; Eichenhofer, Soziale Menschenrechte im Völker-,
europäischen und deutschen Recht, 2012, S. 147ff.; ders., VSSR 2014, 29 (71ff.); Iliopoulos-Strangas,
Soziale Grundrechte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rechtsvergleich unter Berück-
sichtigung des Europäischen Rechts, in: dies. (Hrsg.), Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon –
Eine rechtsvergleichende Untersuchung der nationalen Rechtsordnungen und des europäischen
Rechts, 2010, S. 699ff.; Winner, Die Europäische Grundrechtscharta und ihre soziale Dimension,
2005, S. 120ff.; sowie Bernsdorff, VSSR 2001, 1 ff.; Geesmann, Soziale Grundrechte im deutschen
und französischen Verfassungsrecht und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,
2005, S. 15ff.; Lenaerts/Foubert, LIEI 28 (2001), 267ff.; Langenfeld, Gehören soziale Grundrechte in
die Grundrechtecharta?, FS Ress, 2005, S. 599ff.; Krebber, RdA 2009, 224; Seifert, EuZA 2013, 299.
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Amsterdamer Ursprungsfassung dieses Erwägungsgrundes noch als »Gemeinschafts-
charta« bezeichnet worden ist.

Weitere Kerngrundsätze des Unionsrechts werden schließlich im oben bereits an an- 16
derer Stelle (s. Rn. 8) erwähnten 13. Erwägungsgrund der EUV-Präambel hervorgeho-
ben, mit dem die EU-Mitgliedstaaten ihrer Entschlossenheit Ausdruck verleihen, den
Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas weiterzuführen,
in der die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah
getroffen werden. Dieser Erwägungsgrund ist zum einen mit Art. 1 Abs. 2 EUV ver-
bunden,derunteranderemdasVerfassungsprinzipbzw.dieEntscheidungs-,Handlungs-
und Organisationsmaxime der Bürgernähe zum Gegenstand hat (s. Art. 1 EUV,
Rn. 52ff.). Zum anderen berührt dieser Erwägungsgrund in zentraler Weise den Rege-
lungsgehalt des Art. 5 Abs. 3 EUV, der im Verbund mit dem (Vertrags-)Protokoll Nr. 2
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit39

das vor allem für die Ausübung der nicht zu den ausschließlichen Unionszuständigkei-
ten gehörenden Kompetenzen bedeutsame Subsidiaritätsprinzip konkretisiert (s. Art. 5
EUV, Rn. 51ff.),40 welches in zusätzlicher Weise im ersten Satz des fünften Absatzes der
Präambel der EU-Grundrechtecharta bekräftigt wird (s. Präambel GRC, Rn. 19 u. 23).

4. Erwägungsgründe zu einigen bedeutsamen Politikbereichen und Verfassungszielen
der Union

In den anderen fünf Erwägungsgründen der EUV-Präambel werden schließlich einige 17
besonders bedeutsame Politikbereiche und Verfassungsziele der Union hervorgehoben.
Den Anfang markiert dabei der 8. Erwägungsgrund, mit dem die EU-Mitgliedstaaten
ihrer Entschlossenheit Ausdruck verleihen, die Stärkung und die Konvergenz ihrer
Volkswirtschaften herbeizuführen, die auch den zentralen Gegenstand der Absätze 2–5
der AEUV-Präambel (s. Rn. 1) bilden, sowie eine Wirtschafts- und Währungsunion zu
errichten, die im Einklang mit diesem Vertrag und dem Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union eine einheitliche, stabile Währung einschließt und die in maß-
geblicher Weise durch die Art. 119–144 AEUV ausgeformt wird. Diese von der Maas-
trichter Ursprungsfassung dieses Erwägungsgrundes abweichende Einbeziehung des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist auf den Lissabonner Reform-
vertrag zurückzuführen und dem Umstand geschuldet, dass der EU-Vertrag und der
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach Art. 1 Abs. 3 Satz 1 EUV
die gemeinsame Grundlage der Union bilden (s. Art. 1 EUV, Rn. 61f.) und diese beiden
Verträge nach Art. 1 Abs. 3 Satz 2 EUV rechtlich gleichrangig sind (s. Art. 1 EUV,
Rn. 63f.).

Der 9. Erwägungsgrund reflektiert sodann den »festen Willen« der EU-Mitgliedstaa- 18
ten, im Rahmen der gemäß Art. 3 Abs. 3 UAbs. 1 Satz 1 EUV zu den fundamentalen
Verfassungszielen der Union gehörenden Verwirklichung des Binnenmarkts41 sowie der

39 ABl. 2012, L 326/206; näher zu diesem Protokoll vgl. statt vieler Bickenbach, EuR 2013, 523
(528ff.); Pechstein, Die neue Subsidiaritätsklage: Die Interessen nationaler Parlamente in der Hand
des EuGH, in: ders. (Hrsg.), Integrationsverantwortung, 2012 (Schriften des Frankfurter Instituts für
das Recht der Europäischen Union, Bd. 2), S. 135ff.

40 Zur These, wonach das im 13. Erwägungsgrund der EUV-Präambel angesprochene Subsidiari-
tätsprinzips im Vergleich zu dem in Art. 5 Abs. 3 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip eine grö-
ßere Reichweite habe, vgl. Streinz, in: Streinz, EUV/AEUV, Präambel EUV, Rn. 4.

41 Ausführlich zur Genese und zur Interpretation des unionsrechtlichen Binnenmarktbegriffes so-
wie zu den normativen Kernbestandteilen des hier angesprochenen Binnenmarktkonzepts vgl.
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Stärkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und so-
zialen Fortschritt ihrer Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen
Entwicklung zu fördern und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, dass Fortschritte
bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten
einhergehen. Diese von der Maastrichter Ursprungsfassung dieses Erwägungsgrundes
abweichende Bezugnahme auf den primär umweltpolitischen Grundsatz der nachhal-
tigen Entwicklung, die sich in ähnlicher Weise auch in der Präambel der EU-Grund-
rechtecharta finden lässt (s. Präambel GRC, Rn. 16), ist auf den Amsterdamer Vertrag
zurückzuführen, der für eine insbesondere auch in der heute in Art. 11 AEUV nieder-
gelegten (umweltrechtlichen) Querschnittsklausel sichtbar werdende Aufwertung des
Umweltschutzes in der Unionsrechtsordnung gesorgt hat.42

Dem folgt der 10. Erwägungsgrund, mit dem die EU-Mitgliedstaaten ihre Entschlos-19
senheit zum Ausdruck bringen, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staatsan-
gehörigen ihrer Länder einzuführen, die nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung
des Unionsrichters dazu bestimmt ist, der grundlegende Status der Staatsangehörigen
der EU-Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich des Unionsrechts zu sein, der es den-
jenigen unten ihnen, die sich in der gleichen Situation befinden, erlaubt, unabhängig von
ihrer Staatsangehörigkeit und unbeschadet der insoweit ausdrücklich vorgesehenen
Ausnahmen die gleiche rechtliche Behandlung zu genießen.43 Dieser auf die Einführung
der Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen aller EU-Mitgliedstaaten rekurrie-
rende Erwägungsgrund, der bereits in der Maastrichter Ursprungsfassung der EUV-
Präambel enthalten war und heute insbesondere durch Art. 9 EUV i.V.m. den
Art. 20–25 AEUV sowie durch einige in der EU-Grundrechtecharta niedergelegte Uni-
onsbürger-Grundrechte ausgeformt wird, ist durch die späteren Änderungsverträge

m.w.N. Nowak, EuR-Beih. 1/2009, 129; sowie Blanke, The Economic Constitution of the European
Union, in: ders./Mangiameli (Hrsg.), The European Union after Lisbon – Constitutional Basis, Eco-
nomic Order and External Action, 2012, S. 369ff.; Griller, Wirtschaftsverfassung und Binnenmarkt,
FS Rill, 2010, S. 1 ff.; Hatje, in: v. Bogdandy/Bast, Europäisches Verfassungsrecht, S. 801ff.; Müller-
Graff, EnzEuR, Bd. 1, § 9, Rn. 1 ff.

42 Näher dazu sowie zu den Kernbestandteilen und einigen Grundfragen der durch den Lissabon-
ner Reformvertrag nur geringfügig modifizierten Umweltverfassung der EU vgl. m.w.N. Nowak,
Umweltschutz als grundlegendes Verfassungsziel und dauerhafte Querschnittsaufgabe der Europäi-
schen Union, in: ders. (Hrsg.), Konsolidierung und Entwicklungsperspektiven des Europäischen Um-
weltrechts, 2015, S. 25ff.; ders., NuR 2015, 306ff.

43 Grdlg. EuGH, Urt. v. 20.9.2001, Rs. C–184/99 (Grzelczyk), Slg. 2001, I–6193, Rn. 31; u.a.
bestätigt in EuGH, Urt. v. 2.3.2010, Rs. C–135/08 (Rottmann), Slg. 2010, I–1449, Rn. 43; Urt. v.
8.3.2011,Rs. C–34/09 (Ruiz Zambrano), Slg. 2011, I–1177,Rn. 41; Urt. v. 11.11.2014,Rs. C–333/13
(Dano), ECLI:EU:C:2014:2358, Rn. 58. Ausführlich zur Entwicklung sowie zu den Zielen und Kom-
ponenten des unionsrechtlichen Konzepts der Unionsbürgerschaft, die einem Prozess der permanen-
ten Fortentwicklung insbesondere durch den Unionsrichter unterliegt, vgl. jeweils m.w.N. die zahl-
reichen Beiträge in Schroeder/Obwexer (Hrsg.), 20 Jahre Unionsbürgerschaft: Konzept, Inhalt und
Weiterentwicklung des grundlegenden Status der Unionsbürger, EuR-Beih. 1/20015; sowie Hilpold,
EuR 2015, 133ff.; Höfler, Die Unionsbürgerfreiheit: Ansprüche der Unionsbürger auf allgemeine
Freizügigkeit und Gleichheit unter besonderer Berücksichtigung sozialer Rechte, 2009, S. 19ff.; Hor-
spool, The Concept of Citizenship in the European Union, in: ders./Mangiameli (Hrsg.), The European
Union after Lisbon – Constitutional Basis, Economic Order and External Action, 2012, S. 279ff.;
Kadelbach, in: v. Bogdandy/Bast, Europäisches Verfassungsrecht, S. 611ff.; Kotalakidis, Von der
nationalen Staatsangehörigkeit zur Unionsbürgerschaft – Die Person und das Gemeinwesen, 2000,
S. 136ff.; Schönberger, Unionsbürger: Europas föderales Bürgerrecht in vergleichender Sicht, 2005,
S. 272ff.; Skouris, in: Calliess/Kahl/Schmalenbach, S. 147ff.; Thym, NJW 2015, 130ff.; ders.,
E.L.Rev. 40 (2015), 249; Wollenschläger, EnzEuR, Bd. 1, § 8, Rn. 1 ff.; ders., NVwZ 2014, 1628.
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vom Amsterdam, Nizza und Lissabon vollkommen unangetastet geblieben. Durch den
zweiten Absatz der Präambel der EU-Grundrechtecharta erschließt sich, dass die im 10.
Erwägungsgrund der EUV-Präambel angesprochene Einführung einer gemeinsamen
Unionsbürgerschaft im Verbund mit dem im 12. Erwägungsgrund dieser Präambel an-
gesprochenen Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (s.
Rn. 21) vor allem dazu bestimmt ist, den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns der
Union zu stellen.44

Der nachfolgende Erwägungsgrund der EUV-Präambel bringt zum einen die Ent- 20
schlossenheit der EU-Mitgliedstaaten zum Ausdruck, eine Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik zu verfolgen, die vor allem durch die Art. 23–41 EUV näher ausge-
formt wird. Zum anderen verdeutlicht dieser 11. Erwägungsgrund, dass zur Verfolgung
einer Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik »nach Maßgabe des Artikels 42 auch
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer
gemeinsamen Verteidigung führen könnte, und so die Identität und Unabhängigkeit
Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu
fördern«. Diese Formulierung stimmt weitgehend mit dem 10. Erwägungsgrund der
EUV-Präambel in der Fassung des Amsterdamer Vertrags überein, der die Maastrichter
Ursprungsfassung dieses Erwägungsgrundes damals insoweit veränderte, als er für eine
Ersetzung des in dieser Ursprungsfassung einst enthaltenen und auf die Festlegung einer
gemeinsamen Verteidigungspolitik bezogenen Zusatzes »auf längere Sicht« durch das
Wort »schrittweise« sorgte. Von dem 10. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in der
Fassung von Nizza, die wortgleich mit dem 10. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in
der Fassung des Amsterdamer Vertrags übereinstimmte, weicht der 11. Erwägungs-
grund der EUV-Präambel in der Fassung des Lissabonner Reformvertrags nur insoweit
ab, als dort nunmehr auf Art. 42 EUV Bezug genommen wird, bei dem es sich um die
»Nachfolger«-Bestimmung des im 10. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in den Fas-
sungen des Amsterdamer Vertrags und des Vertrags von Nizza angesprochenen Art. 17
EUV handelt.

Verschiedene Veränderungen hat im Laufe der vergangenen Jahre schließlich auch 21
der 12. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in der Fassung des Lissabonner Reform-
vertrags erfahren. Dieser Erwägungsgrund ist aus dem 10. Erwägungsgrund der Maas-
trichter Ursprungsfassung dieser Präambel hervorgegangen, in dem die Gründerstaaten
der Union seinerzeit ihr Ziel bekräftigten, »die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Ge-
währleistung der Sicherheit ihrer Bürger durch die Einfügung von Bestimmungen über
Justiz und Inneres in diesen Vertrag zu fördern«. Abweichend davon bringen die EU-
Mitgliedstaaten im 12. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in der Fassung des Lissa-
bonner Reformvertrags nunmehr ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, »die Freizügig-
keit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger durch den Aufbau
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nach Maßgabe der Bestimmun-
gen dieses Vertrags und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu
fördern«. Dieser 12. Erwägungsgrund, der insbesondere durch die in Art. 3 Abs. 2 EUV
i.V.m. Art. 67–89 AEUV enthaltenen Regelungen über den maßgeblich auf den Am-
sterdamer Vertrag zurückzuführenden und durch den Lissabonner Reformvertrag par-

44 Instruktiv zu der in den vergangenen Jahren erfolgten Aufwertung der Stellung des Einzelnen im
Anwendungsbereich des Unionsrechts vgl. m.w.N. Saurer, Der Einzelne im europäischen Verwal-
tungsrecht, 2014, S. 12ff.; zur damit verbundenen Einordnung der Grundrechte als Basis des euro-
päischen Integrationsprozesses vgl. Lenaerts, EuGRZ 2015, 353.
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tiell reformierten Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts45 ausgeformt wird,
entspricht nahezu wortgleich dem 11. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in der Fas-
sung des Vertrags von Nizza, der wiederum in wortgleicher Übereinstimmung mit dem
11. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in der Fassung des Amsterdamer Vertrags und
abweichend vom 12. Erwägungsgrund der EUV-Präambel in der Fassung des Lissabon-
ner Reformvertrags nur den EU-Vertrag ansprach, während die letztgenannte Fassung
sowohl auf den EU-Vertrag als auch auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union Bezug nimmt. Diese Veränderung ist dem Umstand geschuldet, dass die
beiden vorgenannten Verträge nach Art. 1 Abs. 3 Satz 1 EUV die gemeinsame Grund-
lage der Union bilden und nach Art. 1 Abs. 3 Satz 2 EUV rechtlich gleichrangig sind (s.
Art. 1 EUV, Rn. 61–64).

C. Funktionen und rechtliche Bedeutung der EUV-Präambel

Bei der Beantwortung der Frage nach den wesentlichen Funktionen und der rechtlichen22
Bedeutung der EUV-Präambel kann nur in begrenzter Weise auf die bisherige Recht-
sprechung des in Art. 19 EUV angesprochenen Gerichtshofs der EU und des früheren
Gemeinschaftsrichters zurückgegriffen werden. Bezug genommen haben sie in ihrer
zurückliegenden Rechtsprechungspraxis zwar bereits mehrfach auf die jeweils unter-
schiedlichen Präambeln etwa des damaligen EWG-Vertrags,46 der Einheitlichen Euro-
päischen Akte,47 des EG-Vertrags,48 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

45 Näher zur Entwicklung dieses regelmäßigen Reformanstrengungen unterliegenden Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sowie zu den diesbezüglichen Neuerungen, die der Lissabonner
Reformvertrag mit sich gebracht hat, vgl. nur Bauer, Organisation und rechtlicher Rahmen des Poli-
tikfelds Inneres und Justiz nach dem Vertrag von Lissabon, in: Weidenfeld (Hrsg.), Lissabon in der
Analyse – Der Reformvertrag der Europäischen Union, 2008, S. 99ff.; Hailbronner, Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 2009,
S. 361ff.; Kampfer, Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in: Marchetti/Demesmay
(Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon – Analyse und Bewertung, 2010, S. 73ff.; Lenaerts, I.C.L.Q. 59
(2010), 255; Monar, Die politische Konzeption des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts:
Vom Amsterdamer Vertrag zum Verfassungsentwurf des Konvents, in: Müller-Graff (Hrsg.), Der
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 2005, S. 29ff.; Müller-Graff, EuR-Beih. 1/2009,
105; Nowak, Europarecht, S. 255ff.; Ruffert, Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
nach dem Reformvertrag – Kontinuierliche Verfassungsgebung in schwierigem Terrain, in: Pernice
(Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon: Reform der EU ohne Verfassung?, 2008, S. 169ff.; Suhr, Die po-
lizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, in: Fastenrath/Nowak (Hrsg.), Der Lissa-
bonner Reformvertrag – Änderungsimpulse in einzelnen Rechts- und Politikbereichen, 2009,
S. 299ff.

46 Vgl. nur EuGH, Urt. v. 5.2.1963, Rs. 26/62 (Van Gend & Loos), Slg. 1963, 1 (24); Urt. v.
13.7.1966, Rs. 32/65 (Italien/Rat u. Kommission), Slg. 1966, 389 (483); Urt. v. 13.7.1966, verb. Rs.
56 u. 58/64 (Consten u. Grundig/Kommission), Slg. 1966, 299 (388).

47 Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 16.7.2009, Rs. C–344/08 (Rubach), Slg. 2009, I–7033, Rn. 30; EuG,
Urt. v. 15.12.2010, Rs. T–141/08 (E.ON Energie/Kommission), Slg. 2010, II–5761, Rn. 238; Urt. v.
25.10.2011, Rs. T–348/08 (Aragonesas Industrias y Energı́a/Kommission), Slg. 2011, II–7583,
Rn. 94; Urt. v. 12.7.2011, Rs. T–132/07 (Fuji Electric/Kommission), Slg. 2011, II–4091, Rn. 89; Urt.
v. 29.3.2012, Rs. T–336/07 (Telefónica u.a./Kommission), Rn. 73.

48 Vgl. nur EuGH, Urt. v. 15.4.2008, Rs. C–268/06 (Impact), Slg. 2008, I–2483, Rn. 112; Urt. v.
23.4.2009, verb. Rs. C–378/07 bis C–380/07 (Angelidaki u.a.), Slg. 2009, I–3071, Rn. 112; m.w.N.
vgl. Kulow, S. 28ff.

Carsten Nowak

EUV PräambelEUV Präambel



19

schen Union49 und der EU-Grundrechtecharta50 sowie auf zahlreiche weitere Präambeln
verschiedener Sekundärrechtsakte,51 einzelner Protokolle,52 bestimmter Auslegungs-
bekanntmachungen der Kommission,53 diverser völkerrechtlicher Verträge oder Ab-
kommen54 und sonstiger Übereinkommen.55 Die Präambel des EU-Vertrags jedoch ist in
der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU und des damaligen Gemein-
schaftsrichters – soweit ersichtlich – noch nicht angesprochen worden. Dies ist in erster
Linie auf den damaligen Art. 46 EUV i.d.F. von Nizza zurückzuführen,56 der bis zum
Inkrafttreten des Lissabonner Reformvertrags dafür gesorgt hat, dass der Unionsrichter
in Bezug auf den EU-Vertrag nur über stark begrenzte Jurisdiktionskompetenzen ver-
fügte und dass insoweit vor allem auch die EUV-Präambel in ihrer seinerzeit gültigen
Fassung außerhalb seiner Kompetenzen lag.57 Dieser Zustand ist aber mit Ausnahme der

49 Vgl. insbesondere EuGH, Urt. v. 10.6.2010, verb. Rs. C–395/08 u. C–396/08 (INPS), Slg. 2010,
I–5119, Rn. 30; Urt. v. 22.10.2013, verb. Rs. C–105/12 bis C–107/12 (Essent u.a.), Rn. 58; mit einer
weiteren Bezugnahme auf die Präambel des AEUV vgl. die Schlussanträge der Generalanwältin Ko-
kott vom 17.11.2011 in der Rs. C–393/10 (Dermod Patrick O’Brien), Rz. 42.

50 Vgl. EuGÖD, Urt. v. 26.10.2006, Rs. F–1/05 (Landgren), Slg. 2006, I-A–1–123, Rn. 71; mit
weiteren Bezugnahmen auf die Präambel der EU-Grundrechtecharta vgl. etwa die Schlussanträge des
Generalanwalts Jääskinen vom 15.7.2010 in der Rs. C–147/08 (Römer), Rz. 130 i.V.m. der dort
angesprochenen Fußn. 66; die Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi vom 2.9.2010 in der Rs.
C–279/09 (DEB), Rz. 99; die Schlussanträge der Generalanwältin Trstenjak vom 8.9.2011 in der Rs.
C–282/10 (Maribel Dominguez), Rz. 102 u. 127; sowie die Schlussanträge des Generalanwalts Bot
vom 2.10.2012 in der Rs. C–399/11 (Strafverfahren gegen Stefano Melloni), Rz. 107 u. 138.

51 Vgl. nur EuG, Urt. v. 22.4.2010, verb. Rs. T–274/08 u. T–275/08 (Italien/Kommission),
Slg. 2010, II–1233, Rn. 44; EuGH, Urt. v. 11.4.2013, Rs. C–290/12 (Oreste Della Rocca), ECLI:EU:C:
2013:235, Rn. 36ff.; Urt. v. 26.11.2014, Rs. C–22/13 (Mascolo u.a.), ECLI:EU:C:2014:2401,
Rn. 68ff.

52 Vgl. EuGH, Urt. v. 17.11.2011, Rs. C–430/10 (Gaydarov), Slg. 2011, I–11637, Rn. 35 (Prä-
ambel des sog. Schengen-Protokolls); mit einer weiteren Bezugnahme auf das Protokoll Nr. 30 über
die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen und das Vereinigte
Königreich vgl. die Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 15.12.2011 in der Rs. C–489/10
(Łukasz Marcin Bonda), Rz. 23.

53 Exemplarisch vgl. EuG, Urt. v. 12.2.2014, Rs. T–81/12 (Beco/Kommission), ECLI:EU:T:
2014:71, Rn. 50.

54 Exemplarisch vgl. EuGH, Urt. v. 3.6.2008, Rs. C–308/06 (Intertanko u.a.), Slg. 2008, I–4057,
Rn. 54ff. (Präambel des am 10.12.1982 in Montego Bay unterzeichneten Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen); Urt. v. 6.5.2010, Rs. C–63/09 (Walz), Slg. 2010, I–4239, Rn. 31 (Präambel
des am 28.5.1999 in Montreal geschlossenen Übereinkommens zur Vereinheitlichung bestimmter
Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr); Urt. v. 9.11.2010, verb. Rs.
C–57/09 u. C–101/09 (Deutschland/B), Slg. 2010, I–10979, Rn. 82 (Präambel der Charta der Verein-
ten Nationen); EuGH, Urt. v. 16.12.2010, Rs. C–137/09 (Josemans), Slg. 2010, I–13019, Rn. 38
(Präambel des am 30.3.1961 in New York geschlossenen Einheits-Übereinkommens der Vereinten
Nationen über die Suchtstoffe in der durch das Protokoll von 1972 zur Änderung des Einheits-Über-
einkommens von 1961 geänderten Fassung); Urt. v. 15.12.2011, Rs. C–257/10 (Bergström),
Slg. 2011, I–13227, Rn. 27, und Urt. v. 27.2.2014, Rs. C–656/11 (Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien u.a./Rat der EU), ECLI:EU:C:2014:97, Rn. 55 (Präambel des Abkommens zwischen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft andererseits über die Freizügigkeit); Urt. v. 21.12.2011, Rs. C–366/10 (Air Transport Associa-
tion of America u.a.), Slg. 2011, I–13755, Rn. 57 (Präambel des Chicagoer Abkommens); Urt. v.
19.9.2013, Rs. C–579/12 RX-II (Kommission/Strack), ECLI:EU:C:2013:570, Rn. 44 (Präambel der
Satzung der WHO).

55 Exemplarisch vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2009, Rs. C–133/08 (ICF), Slg. 2009, I–9687, Rn. 22f.
(Präambel des Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht).

56 Zutr. Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EU, Präambel EUV (Mai 2014), Rn. 13.
57 So auch vgl. Herrnfeld, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 46 EUV, Rn. 20.
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in den Art. 275 und 276 AEUV geregelten Sonderregelungen, mit denen die Jurisdikti-
onskompetenzen des Unionsrichters im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik so-
wie im Zusammenhang mit der Kontrolle mitgliedstaatlicher Maßnahmen der Polizei
und der Strafverfolgungsbehörden etwas eingeschränkt werden,58 durch den Lissabon-
ner Reformvertrag weitgehend überwunden worden.59 Dies verdeutlicht insbesondere
der neuartige Art. 19 Abs. 3 EUV, der – vorbehaltlich der in den Art. 275 und 276
AEUV enthaltenen Sonderregelungen – für eine grundsätzlich das gesamte Unionsrecht
erfassende und insoweit rechtsschutzeffektuierende Erweiterung der Zuständigkeit der
unionalen Gerichtsbarkeit sorgt60 und dabei unter anderem sicherstellt, dass auch die
EUV-Präambel i.d.F. von Lissabon, die mit Blick auf Art. 31 Abs. 2 der Wiener Ver-
tragsrechtskonvention als ein integraler Bestandteil des EU-Vertrags eingeordnet wer-
den muss61 und damit dem Unionsrecht zuzuordnen ist, von der Jurisdiktionskompetenz
des Gerichtshofs der EU erfasst wird. Insofern ist damit zu rechnen, dass das bisherige
Schweigen des Unionsrichters im Hinblick auf die EUV-Präambel schon bald – zumin-
dest mittelfristig – der Vergangenheit angehören wird. Hierfür spricht letztendlich auch
der Umstand, dass die EUV-Präambel in jüngerer Zeit immerhin bereits zunehmende
Beachtung in diversen Schlussanträgen und Stellungnahmen einzelner an diesem Ge-
richtshof tätiger Generalanwälte und Generalanwältinnen gefunden hat.62

Einklagbare subjektive Rechte oder konkrete Rechts- bzw. Vertragspflichten lassen23
sich aus der in der bisherigen Rechtsprechung des Unionsrichters unerwähnt gebliebe-
nen EUV-Präambel nicht ableiten.63 Insoweit besteht die erste Hauptfunktion dieser
Präambel, die vor allem einen politisch-programmatischen Charakter hat64 und darüber
hinaus im Sinne einer Identifikationsfunktion zum Teil auch als ein nicht unwichtiges
Verbindungsglied zwischen der Europäischen Union und ihren Bürgern eingeordnet
wird,65 zunächst einmal darin, im Verbund mit den beiden anderen Präambeln des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und der EU-Grundrechtecharta (s.

58 Kritisch zu diesen z.T. bedenklichen Jurisdiktionsausnahmen vgl. Barents, CMLRev. 47 (2010),
709 (717f.); Leczykiewicz, E.L.Rev. 35 (2010), 326; Nehl, Das EU-Rechtsschutzsystem, in: Fasten-
rath/Nowak (Hrsg.), Der Lissabonner Reformvertrag – Änderungsimpulse in einzelnen Rechts- und
Politikbereichen, 2009, S. 149 (160f.).

59 In diesem Sinne vgl. auch Streinz, in: Streinz, EUV/AEUV, Präambel EUV, Rn. 19.
60 Ausführlicher dazu vgl. etwa Barents, CMLRev. 47 (2010), 709 (718f.); Carruthers, EHRLR

2009, 784 (800ff.); Esser, StRR 2010, 133 (134ff.); Lenaerts, I.C.L.Q. 59 (2010), 255 (265).
61 So auch Heintschel v. Heinegg, in: Vedder/Heintschel v. Heinegg, Europäisches Unionsrecht,

Präambel EUV, Rn. 2; Heit, ARSP 90 (2004), 461 (463); Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EU,
Präambel EUV (Mai 2014), Rn. 9.

62 Vgl. dazu insbesondere die GA Kokott, Schlussanträge zu Rs. C–346/08 (Kommission/Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland), Rz. 17; GA Bot, Schlussanträge zu Rs. C–364/10
(Ungarn/Slowakei), Rz. 58; GA Kokott, Schlussanträge zu Rs. C–260/11 (The Queen, auf Antrag von
David Edwards u.a./Environment Agency u.a.), Rz. 40 i.V.m. der dort angesprochenen Fußn. 31; GA
Kokott, Schlussanträge zu Rs. C–370/12 (Pringle), Rz. 142; sowie GA Kokott, Schlussanträge zu Rs.
C–298/12 (Confédération paysanne), Rz. 30 i.V.m. der dort angesprochenen Fußn. 20.

63 Dies scheint weitgehend unstreitig zu sein, vgl. nur Geiger, in: Geiger/Khan/Kotzur,
EUV/AEUV, Präambel EUV, Rn. 1; Kadelbach, in: GSH, Europäisches Unionsrecht, Präambel EUV,
Rn. 4; Streinz, in: Streinz, EUV/AEUV, Präambel EUV, Rn. 17; Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettes-
heim, EU, Präambel EUV (Mai 2014), Rn. 9 u. 11.

64 In diesem Sinne vgl. auch Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EU, Präambel EUV (Mai
2014), Rn. 2.

65 In diesem Sinne vgl. etwa Otoo, S. 224, mit der weiteren These, dass die Präambeln des euro-
päischen Primärrechts eine Möglichkeit für die Bürger schaffen, sich mit der Europäischen Union zu
identifizieren.
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Rn. 1) die hinter der Gründung dieser Union stehenden Motive, Erfahrungen und Wün-
sche, ihre wichtigsten Werte sowie ihre wesentlichen Ziele und Verfassungsgrundsätze
in verständlicher Weise darzulegen, um auf diese Weise zugleich die Quintessenz aller
nachfolgenden Vertragsbestimmungen zusammenzufassen und zu verdeutlichen. Im
Hinblick auf diese Verdeutlichungs-, Zusammenfassungs- und Appellfunktion unter-
scheidet sich die EUV-Präambel zunächst einmal von den in der Rechtsprechung des
Unionsrichters und in den dazugehörigen Schlussanträgen einzelner Generalanwälte
relativ häufig angesprochenen Präambeln verschiedener Sekundärrechtsakte etwa in
Gestalt von Richtlinien und Verordnungen im Sinne des Art. 288 AEUV,66 die mit den
darin enthaltenen Erwägungsgründen primär der Erfüllung der aus Art. 296 Abs. 2
AEUV resultierenden Verpflichtung des Unionsgesetzgebers zur Begründung der von
ihm erlassenen Rechtsakte zu dienen bestimmt sind und dem Unionsrichter darüber
hinaus als Grundlage für die Beurteilung der Gültigkeit dieser Rechtsakte dienen.67

Gleichwohl teilen die Präambeln unionaler Sekundärrechtsakte und die EUV-Präambel
eine auffallende Gemeinsamkeit insoweit, als die erstgenannten Präambeln in der Regel
das Ziel und/oder den Zweck eines EU-Rechtsakts verdeutlichen und in diesem Fall bei
der Auslegung seiner verfügenden Bestimmungen berücksichtigt werden,68 während die
EUV-Präambel mit ihren zahlreichen Erwägungsgründen (s. Rn. 6–21) nach ganz vor-
herrschender Auffassung für die – insbesondere historische und teleologische – Ausle-
gung aller nachfolgenden Vertragsartikel herangezogen werden kann.69

Die insoweit als konsensfähig zu bezeichnende Einstufung der EUV-Präambel als 24
Auslegungshilfe bei der Interpretation und Anwendung unionsrechtlicher Bestimmun-
gen, die in gewisser Weise der vorherrschenden Einstufung der das deutsche
Grundgesetz einleitenden Präambel als Auslegungshilfe in Bezug auf grundgesetzliche
Einzelbestimmungen70 sowie der unumstrittenen Einordnung der EMRK-Präambel als
Interpretations- bzw. Auslegungshilfe in Bezug auf die ihr nachfolgenden Konventi-
onsbestimmungen71 ähnelt, dürfte unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtspre-

66 Vgl. nur EuG, Urt. v. 22.4.2010, verb. Rs. T–274/08 u. T–275/08 (Italien/Kommission),
Slg. 2010, II–1233, Rn. 44; GA Kokott, Schlussanträge zu Rs. C–17/10 (Toshiba Corporation u.a.), Rz.
90; GA Bot, Schlussanträge zu Rs. C–277/11 (M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform,
Irland, Attorney General), Rz. 19; GA Kokott, Schlussanträge zu Rs. C–234/12 (Sky Italia), Rz. 29.

67 Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 19.9.2002, Rs. C–336/00 (Huber), Slg. 2002, I–7699, Rn. 35f.; Urt. v.
9.9.2004, Rs. C–304/01 (Spanien/Kommission), Slg. 2004, I–7655, Rn. 50ff.

68 Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 20.9.2001, Rs. C–184/99 (Grzelczyk), Slg. 2001, I–6193, Rn. 44; Urt. v.
16.10.2007, Rs. C–411/05 (Palacios de la Villa), Slg. 2007, I–8531, Rn. 42 u. 44.

69 In diesem weitgehend unstreitigen Sinne vgl. nur Heintschel v. Heinegg, in: Vedder/Heintschel v.
Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Präambel EUV, Rn. 2; Kadelbach, in: GSH, Europäisches Uni-
onsrecht, Präambel EUV, Rn. 4; Otoo, S. 223; Rengeling/Szczekalla, Grundrechte, § 3, Rn. 190;
Streinz, in: Streinz, EUV/AEUV, Präambel EUV, Rn. 18; Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EU,
Präambel EUV (Mai 2014), Rn. 10ff.

70 Zu dieser allg. anerkannten Hauptfunktion der Präambel des deutschen Grundgesetzes vgl.
jeweils m.w.N. Leisner, in: Sodan (Hrsg.), Grundgesetz, 2009, Präambel, Rn. 1; Otoo, S. 188ff.;
Starck (Fn. 28), Präambel, Rn. 30; instruktiv zum normativen Gehalt dieser Präambel vgl. ferner
Dreier, in: Dreier, GG, Präambel, Rn. 23ff.; Naumann, S. 36ff.; Schoepke, S. 156ff. Entsprechend für
landesverfassungsrechtliche Präambeln vgl. Dreier, in: Dreier, GG, Präambel, Rn. 21f.; sowie ex-
empl. Haltern/Manthey, in: Epping/Butzer/Brosius-Gersdorf/Haltern/Mehde/Waechter (Hrsg.), Han-
noverscher Kommentar zur Niedersächsischen Verfassung – Handkommentar, 2012, Präambel,
Rn. 1 ff.

71 Zu der in der Rechtsprechung des EGMR erfolgenden Heranziehung der EMRK-Präambel als
Auslegungshilfe bei der Interpretation und Anwendung einzelner Konventionsbestimmungen vgl.
m.w.N. Frowein, in: Frowein/Peukert, EMRK, Präambel, Rn. 6.

Carsten Nowak

Präambel EUVPräambel EUV



22

chung des Unionsrichters zu den in den früheren Gründungsverträgen der Europäischen
Gemeinschaften und im Vertrag über die Arbeitsweise der EU enthaltenen Präambeln in
erster Linie dadurch zum Tragen kommen, dass sich die EUV-Präambel argumentativ
zur zusätzlichen Absicherung der meist bereits unter Rückgriff auf andere Vertragsbe-
stimmungen generierten oder generierbaren Auslegungsergebnisse sowie zur Bestäti-
gung der Existenz und/oder der hohen Wertigkeit bestimmter Verfassungsziele und
Rechtsgrundsätze der Union einsetzen lässt,72 wovon in jüngeren Schlussanträgen ein-
zelner Generalanwältinnen und Generalanwälte auch bereits Gebrauch gemacht wor-
den ist73 und wofür es gerade auf dem Gebiet der nach Art. 19 Abs. 1 EUV grundsätzlich
zulässigen Rechtsfortbildung,74 im Zusammenhang mit der Ausübung hoheitlicher Er-
messensspielräume75 sowie im Anwendungsbereich der in Art. 352 Abs. 1 AEUV nie-
dergelegten Kompetenzabrundungs- oder Flexibilitätsklausel76 in bestimmten Einzel-
fällen durchaus ein konkretes Bedürfnis geben kann.

72 Vgl. in diesem Kontext insb. EuGH, Urt. v. 5.2.1963, Rs. 26/62 (Van Gend & Loos), Slg. 1963, 1
(24); Urt. v. 13.7.1966, Rs. 32/65 (Italien/Rat u. Kommission), Slg. 1966, 389 (483); Urt. v.
15.4.2008, Rs. C–268/06 (Impact), Slg. 2008, I–2483, Rn. 112ff.; Urt. v. 23.4.2009, verb. Rs.
C–378/07 bis C–380/07 (Angelidaki u.a.), Slg. 2009, I–3071, Rn. 112; Urt. v. 10.6.2010, verb. Rs.
C–395/08 u. C–396/08 (INPS), Slg. 2010, I–5119, Rn. 30ff.; Urt. v. 22.10.2013, verb. Rs. C–105/12
bis C–107/12 (Essent u.a.), ECLI:EU:C:2013:677, Rn. 58.

73 Vgl. insbesondere GA Kokott, Schlussanträge zu Rs. C–346/08 (Kommission/Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland), Rz. 17; GA Bot, Schlussanträge zu Rs. C–364/10 (Ungarn/
Slowakei), Rz. 58; GA Kokott, Schlussanträge zu Rs. C–260/11 (The Queen, auf Antrag von David
Edwards u.a./Environment Agency u.a.), Rz. 40 i.V.m. der dort angesprochenen Fußn. 31; GA Ko-
kott, Stellungnahme zu Rs. C–370/12 (Pringle), Rz. 142; sowie GA Kokott, Schlussanträge zu Rs.
C–298/12 (Confédération paysanne), Rz. 30 i.V.m. der dort angesprochenen Fußn. 20.

74 Zur denkbaren Aktivierung dieser Präambel auf dem Gebiet der Rechtsfortbildung vgl. auch
Kadelbach, in: GSH, Europäisches Unionsrecht, Präambel EUV, Rn. 4.

75 Zur denkbaren ermessenssteuernden bzw. ermessenslenkenden Bedeutung der EUV-Präambel
vgl. auch Kadelbach, in: GSH, Europäisches Unionsrecht, Präambel EUV, Rn. 4; Terhechte, in: Gra-
bitz/Hilf/Nettesheim, EU, Präambel EUV (Mai 2014), Rn. 10.

76 Näher zur umstrittenen, aber in rechtspraktischer Hinsicht kaum vordringlichen Frage nach der
Einsetzbarkeit der EUV-Präambel im Anwendungsbereich des Art. 352 Abs. 1 AEUV vgl. jeweils
m.w.N. Otoo, S. 151ff.; Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EU, Präambel EUV (Mai 2014),
Rn. 14.
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